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54.
Landtagsabschied für den XXVII . Landtag des Großherzogthums.

Rastedt , den 24 . Mai 1800.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld, Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.,

verkünden nach dem Schlüsse des XXVII . Landtags
nachfolgenden Landtagsabschied:

8- 1-
Die nachstehenden Gesetze sind nach erfolgter verfas¬

sungsmäßiger Zustimmung des Landtags publizirt worden,
bezw. werden in nächster Zeit publizirt werden:

1
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für das Großherzogthum:

1. ein Gesetz , betreffend die Berechtigung der Gemein¬
den zur Erhebung von Gebühren in baupolizeilichen
Angelegenheiten,

2 . ein Gesetz, betreffend das Bcitragsverhültniß zu den
Gesammtansgabcn des Großhcrzogthnms,

3 . ein Gesetz , betreffend einen Gehaltsznschlag für die
Civilstnatsdiener,

4 . ein Gesetz, betreffend Aenderung der Gehalts -Regu¬
lative,

5 . ein Gesetz, betreffend Aenderung des Gehalts -Regu¬
lativs,

6. ein Gesetz wegen Abänderung des Artikels 58 K. 2
des revidirten Civilstaatsdienergesetzes vom 28 . März
1867,

7 . ein Gesetz , betreffend die Schließung der Beamten-
wittwen - , der allgemeinen Wittwen - , der Waisen-
und der Leibrenten -Kasfe und die Zahlung von
Wittwen - und Waisengeldern an die im öffentlichen

Dienste Angestellten,
8. ein Gesetz, betreffend Abänderung der Geschäftsord¬

nung des Landtags;

6 . für das Herzogthum Oldenburg und das Fürstenthum
Lübeck:

ein Gesetz, betreffend Aenderung des Gesetzes vom 28 . März
1876 , betreffend die Diäten und Transportkosten der
bei den Aemtern gngeftellten Civilstaatsdiener für

Dienstreisen innerhalb des Amtsbezirks;

0 . für das Herzogthum Oldenburg und das Fürstenthum
Birkenfeld:

1. ein Gesetz , betreffend die Gerichtskostcn sowie die
Gebühren der Zeugen und Sachverständigen,
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2 . ein Gesetz, betreffend die landesgesetzlichcn Vorschrif¬
ten über die Gebühren der Rechtsanwälte und der

Gerichtsvollzieher;

0. für das Herzogthum Oldenburg:

1. ein Gesetz, betreffend Abänderung des Artikels 11 K. 1
der revidirten Gemeindeordnung,

2 . ein Gesetz, betreffend Rabattvergütnng der Apotheker,
3 . ein Gesetz , betreffend Aendernng des Gesetzes vom

8 , März 1876 , betreffend die Unterstützungsanstnlt
für die Wittwen und Waisen der evangelischen Volks¬

schullehrer,
4 . ein Gesetz, betreffend die Errichtung einer Landwirth-

schaftskammcr,
5 . zwei Gesetze, betreffend Abänderung der Wegeordnnng

für das Herzogthnm Oldenburg vom 16 . Febr . 1895,
6 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Artikels 14

Z. 3 des Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom
17 . April 1897 , betreffend die Ausübung der Jagd,

7. ein Gesetz, betreffend Abänderung des Artikels 1 §. 1
und des Artikels 14 Z. 3 des Gesetzes für das Her¬

zogthnm Oldenburg vom 17 . April 1897 , betreffend
die Ausübung der Jagd,

8. ein Gesetz, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
19 . März 1883 , betreffend die Organisation der
Eisenbahn -Verwaltung,

9 . ein Gesetz , betreffend die Errichtung einer Handels¬
kammer,

10 . ein Gesetz, betreffend die Aufnahme einer Anleihe,

11 . ein Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes vom
16 . Juli 1868 , betreffend die Erhebung einer Abgabe
von Erbschaften , Vermächtnissen und Schenkungen,

12 . ein Gesetz, betreffend Zusatz zum Gesetz vom 14 . Febr.
1883 wegen Errichtung einer Bodenkreditanstalt für

das Herzogthum Oldenburg,
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13 . ein Gesetz, betreffend Abänderung des Gewerbegesetzes
vom 11 . Juli 1861,

14 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Gesetzes vom
7 . Januar 1879 , betreffend die Einrichtung der
Aemter im Herzogthnm Oldenburg,

15 . ein Gesetz, betreffend Aenderung des Schulgesetzes,
16 . ein Gesetz wegen Aenderung des Gesetzes für das

Herzogthum vom 14 . März 1888 , betreffend die
Bildung einer Znwäsferungsgenvssenschaft aus den
im Stadlande beziehungsweise Butjadingcrlaude be-
legenen Sielachtsbezirken;

für das Fürstenthum Lübeck:

1 . ein Gesetz, betreffend Rabattvergütung der Apotheker,
2 . ein Gesetz , betreffend Aenderung des Gesetzes für

das Fürstenthum Lübeck vom 8. Februar 1888 , be¬
treffend die Ausübung der Jagd,

3 . ein Gesetz , betreffend Aenderung des Gesetzes über
das Unterrichts - und Erziehungswesen im Fürstcn-
thum Lübeck,

4 . ein Gesetz , betreffend Erhebung einer Kurtaxe in
Niendorf , Klein -Timmendorfer Strand , Scharbeutz
und Haffkrug , und betreffend Bildung eines Ostsee-
bäder -Fonds,

5 . ein Gesetz, betreffend die Ablösung von Dienstbar¬
keiten ;

Iv für das Fürstenthum Birlenfeld:

1 . ein Gesetz, betreffend das Tragen von Waffen,
2 . ein Gesetz, betreffend Vermehrung der Mitglieder des

Provinzialraths,
3 . ein Gesetz, betreffend weitere Ergänzung des Artikels 69

der revidirteu Gemeindeordnung vom 28 . März 1876,
4 . ein Gesetz , betreffend Regelung der Wildschadens-

ersatzpflicht,
5 . ein Gesetz , betreffend Abänderung des Berggesetzes
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für das Fürstenthnm Birkenfcld vom 18 . März 1891
und des Gesetzes vom 20 . Februar 1894 . betreffend
die Abänderung einzelner Bestimmungen des Berg¬
gesetzes für das Fürstenthnm Birkenfeld vom 18 . März
1891,

6 . ein Gesetz, betreffend die Errichtung städtischer Bür¬
germeistereien,

7 . ein Gesetz über das Versteigernngswescn,
8 . ein Gesetz , betreffend die Ortsstraßen (Ortsstraßcn-

gesetz),
9 . ein Gesetz, betreffend die Reorganisation der Erspa-

rnngskasse des Fürstenthnms Birkenfcld,
10 . ein Gesetz, betreffend Znsatzbcstimmungen znm Schul¬

gesetze vom 1. März 1861 und znm Gesetze vom
1. April 1897 , betreffend das Diensteinkommen der
Volksschullehrer.

8- 2.
Nachdem Wir dem Landtage die Voranschläge der Ein¬

nahmen und Ausgaben
s.) sür das Großherzogthnm,
d ) für das Herzogthnm Oldenburg,
o) für das Fürstenthnm Lübeck,
ck) für das Fürstenthnm Birkenfeld

haben Vvrlegcn lassen , sind dieselben unter dessen verfassungs¬
mäßiger Mitwirkung festgcstellt , und ist daraufhin das
Finanzgesetz für die Jahre 1900 , 1901 und 1902 von Uns
vollzogen und zur Publikation gebracht worden.

8 - 3.

Ob der Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthnm
Lübeck, betreffend die Emcritirungs -Ordnnng für die evan¬
gelisch-lutherische Kirche des Fürstenthnms Lübeck, zur Publi¬
kation gelangen kann , nachdem vom Landtage die Zustim¬

mung von der Erhöhung der im Artikel 1Z Ziffer 1 be-



474

stimmte » jährliche » Abgabe der Pfarrer abhängig gemacht
ist , unterliegt der Erwägung.

8- 4.
Der Normalctat der Stärke und Verpflegung der Gen-

darmeric ist einer Revision unterzogen und unter verfassungs¬
mäßiger Mitwirkung des Landtags zu neuer Feststellung
gelangt.

8 . 5.

Ueber die Aenderung des Staatsvertrages mit Schanm-
burg -Lippe vom 23 . Oktober 1878 wegen des gemeinschaft¬
lichen Oberlaudesgcrichts , welcher der Landtag zugestimmt
hat , ist die Vereinbarung mit der Fürstlich Schanmburg-
Lippischeu Regierung zunächst nur in Betreff der Bestim¬
mung über das Gehaltsverhältniß der Räthe unter einander
abgeschlossen , während die Vereinbarung wegen der übrigen
Punkte noch aussteht.

8- 6.
In Betreff des an die Staatsregierung gestellten Er¬

suchens , der nächsten Versammlung des Landtags den Ent¬
wurf eines Berggesetzes für das Herzogthnm Oldenburg und
für das Fürstcnthum Lübeck unter Berücksichtigung der in

dem bezüglichen Ansschußberichte geltend gemachten Gesichts¬
punkte vvrlegcn zu wollen , wird bemerkt , daß die Staats¬
regierung von einer weiteren Verfolgung der Angelegenheit
zur Zeit absieht mit Rücksicht auf die im Landtage gegen
den vorgelegten Entwurf erhobenen Bedenken.

8- 7.
Dem Ersuchen des Landtags , in eingehende Berathnng

darüber eintreten zu wollen , durch welche geeignete Maß¬
nahmen die Wirksamkeit der Bvdenkreditanstalt besonders
in Hinsicht ans die Beleihung ländlichen Grundbesitzes und

speziell zum Zwecke der Förderung der Landeskultur gestei¬
gert werden könne , soll entsprochen werde »,
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Auf das fernere Ersuchen, Maßregeln zu treffen, welche
verhindern, daß in der Leistungsfähigkeit der Bodenkredit¬
anstalt Stockungen im Geldverkehr cintreten und zu dem
Zwecke die bei der Oldenburgische» Landesbank ruhenden
Staatsmittel in größerem Umfange als dies bisher der Fall
gewesen, und besonders in solchen Zeiten, wo die Geldbe¬
schaffung auf Schwierigkeiten stößt, der Anstalt znr Ver¬
fügung zn stellen, bczw. in Schuldverschreibungen der An¬
stalt anzulcgen, erwidern Wir, daß die Staatsregierung
darauf Bedacht nehmen wird, der Bodenkreditaustalt im
Bedarfsfälle, soweit angängig, vorübergehende Vorschüsse
aus den dazu entbehrlichen Staatsmitteln znr Verfügung
zu stellen.

8- 8.

Ob dem Landtage eine Vorlage wegen Bildung eines
selbständigen Verwaltungsbezirks für die Gemeinden Bant,
Heppens und Neuende wird gemacht werden können, bleibt
davon abhängig, ob über den solcher Vorlage bisher ent-
gegeustehcndcn Differenzpunkt eine Verständigung sich erzie¬
len lassen wird.

8- 9.
Das Ersuchen des Landtags wegen des für den Ban

eines Amts- und Amtsgerichtsgebäudes in Bant zu wählen¬
den Grundstücks soll erwogen werden.

8- 10-
Das Ersuchen des Landtags hinsichtlich des Kommunal¬

abgabenwesens wird in Erwägung gezogen werden und sol¬
len, soweit sich ergiebt, daß eine anderweitige Beordnung
des Kommunalabgabenwesensangezeigt erscheint, dem näch¬
sten ordentlichen Landtage entsprechende Gesetzesvorlagen
zugehen.

8- 11-
Da der Landtag die Beschlüsse des 26. Landtags zur
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Vorlage 14 , betreffend die Reform der direkten Staats¬
steuern , in vollem Umfange aufrecht erhalten hat , und die
Staatsrcgiernng auch nach erneuter Erwägung an ihrer
von diesen Beschlüssen abweichenden Auffassung festhalten
zu müssen glaubt , so muß der Versuch , eine Einigung mit
dem Landtage auf diesem Gebiet in der von demselben em¬
pfohlenen Weise herbeiznführen , als aussichtslos vorläufig
von der Staatsregiernng aufgegeben werden.

8- 12.
Der Antrag des Landtags in Betreff der Einführung

einer Verwaltnugsgerichtsbarkeit im Großherzogthnm wird
einer Prüfung unterzogen und dem nächsten ordentlichen
Landtage eine bezügliche Vorlage gemacht werden.

8 - 13.

Dem Ersuchen des Landtags auf Abänderung der Wege¬
ordnung zu entspreche » , hat die Staatsregiernng Bedenken
getragen . Es kann ein Bedürfniß , die erst vor kurzer Zeit
nach eingehenden Verhandlungen mit dem Landtag erlasse¬
ne» Bestimmungen über den Beitragsfnß hinsichtlich der
nicht chaussirten Gemeindewege zu ändern , als vorliegend
nicht anerkannt werden.

8- 14-
In Betreff des an die Staatsregiernng gestellten Er¬

suchens , dem nächsten ordentlichen Landtage eine Gesetzes¬
vorlage über die Einrichtung eines sechsjährigen Seminar-
kursns in den Seminaren zu Oldenburg und Vechta machen
zu wollen , wird bemerkt , daß in dieser Beziehung Alles der
Zukunft überlassen bleiben muß.

8- 15.

Die Prüfung der vom Landtage der Staatsregierung
vorgelegten Frage , ob es sich nicht empfehle , die Artikel 11,
13 und , 18 der Gemeindeordnung dahin abzuändern , daß



1. Nutznießer den Grundbesitzern gleich zu achten sind,
2 . die ausgeschiedenen Mitglieder nicht länger als 4 Jahre

als Ersatzmänner eintreten,
3 . wenn ein Gewählter nicht zugelassen wird oder die

Wahl aus gesetzlich anerkannten Gründen ablehnt,
eine Neuwahl stattfinden muß , wenn nicht derjenige,
welcher nach dem Gewählten die meisten Stimmen
erhalten hat , mindestens ^ der abgegebenen Stim¬
men auf sich vereinigt,

hat zu dem Resultat geführt , daß es für bedenklich erachtet
werden muß , zur Zeit schon wieder mit derartigen Aende-
rnngen der Gemeindevrdnung vorzugehen , zumal die nach
Ziffer 1 gewünschte Bestimmung im Wesentlichen bereits
infolge der bestehenden Interpretation der Gemeindeordnung,
nach welcher der Grundbesitz der Ehefrau und der minder¬
jährigen Kinder dem Ehemanne bezw. Vater angerechnet
wird , überflüssig erscheint , eine weitere Ausdehnung der An¬
rechnungsfähigkeit aber bedenklich ist , ferner die gewünschte
Abänderung der Bestimmungen über die Ersatzmänner wie¬
der zu neuen Bedenken Anlaß geben würde , und die Ab¬
änderung des Artikels 18 , welcher , soweit bekannt geworden,
jedenfalls nur in seltenen Fällen zu Mißständen geführt hat,
ohne Zweifel ein dringendes Bedürfnis ; nicht ist.

8 - 16.

Dem Ersuchen des Landtags um eine Vorlage , durch
welche die jährliche Berufung eines ordentlichen Landtags
und die Umwandlung der dreijährigen Finanzperioden in
einjährige bestimmt wird , kann ans den bei den früheren
Landtagsverhandlnngen über diese Frage von der Staats¬
regierung angegebenen Gründen nicht entsprochen werden.

8. 17-

Dem vom Landtage an die Staatsregierung gerichteten
Ersuchen , den jedem ordentlichen Landtage vorznlegenden
Uebersichten über die Brutto - und Netto -Erträge der Staats-
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forsten künftig eine Mittheilung über die Größe der Forsten
hinzuzufügen , wird entsprochen werden.

8 - 18.

Dem Ersuchen des Landtags , für die Folge zu den
Voranschlägen der Eisenbahnbetriebskasse die Einnahmen und
Ausgaben der Nordenhamer Schifffahrtsanstalten , einschließ¬
lich des Fischereihafens , gesondert aufzuführen , soll entspro¬
chen werden.

8- 19.
Dem zur vorläufigen Nachweisung über die Einnahmen

und Ausgaben des Eisenbahn -Baufonds für die Finanz¬
periode 1897/99 gestellten Ersuchen des Landtags , der näch¬
sten Landtagsversammlung eine schlüssige Nachweisnng des
Eisenbahn -Baufonds für die vorgenannte Finanzperiode vor-
zulcgen , wird entsprochen werden.

8- 20 .

Das zum Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben
des Eisenbahn -Baufonds für die Finanzperiode 1900/02
gestellte Ersuchen des Landtags , die Vorarbeiten einer Bahn
von Nordenham nach Eckwarderhörne im Anschluß an die
Vorarbeiten zu den übrigen , im Voranschläge berührten
Bahnstrecken , und die Vorarbeiten zum Anschlüsse des nord¬
östlichen Jeverlandes an das bestehende Bahnnetz mit vor¬

zunehmen , wird in weitere Erwägung gezogen werden.
Dem zum gleichen Voranschläge gestellten Ersuchen des

Landtags , die Vorarbeiten für den Ausbau neuer Bahnen
möglichst zu beschleunigen , wird , insoweit eine Beschleuni¬
gung mit verfügbaren Kräften sich erreichen läßt , entspro¬
chen werden.

Zu dem , diesem Ersuchen angeschlossenen weiteren Er¬
suchen des Landtags , einem einzuberufenden außerordent¬
lichen Landtage eine Vorlage über den weiteren Ausbau
des Oldenburgischen Bahnnetzes zu machen , wenn das Be-



triebsergebniß der jetzt im Bau befindlichen Bahnen sich
übersehen lasse , ist zu bemerken , daß der Eintritt der vor¬
genannten Voraussetzung für sich allein Veranlassung zur
Vorlage neuer Eisenbahnprojekte nicht geben , eine solche
vielmehr nur erfolgen kann , sofern die Prüfung der Be-
triebsergebnisfe der jetzt im Bau begriffenen Bahnen im
Zusammenhang mit der Prüfung der nach den Vorarbeiten
abzuschätzenden finanziellen Ergebnisse der verhandelten neuen
Bahnen die llebernahme der voraussichtlich nicht unerheb¬
lichen Belastung des Eisenbahnbndgets durch die letzteren
als zulässig erscheinen läßt.

8- 21 .

Dem Anträge des Landtags in Betreff einer Erhöhung
der Vergütung des Landtags -Registrators ist entsprochen
worden.

8- 22 .

Die Anstellung eines Badekommissars auf Wangerooge
wird bei eintretcndem Bedürfnisse in Erwägung gezogen
werden.

8 - 23.

In Betreff der vom Landtage zur Berücksichtigung
empfohlenen Petition des Seminar -Direktors Künoldt in
Oldenburg ist in der vom Landtage angegebenen Richtung
verfügt worden.

8 - 24.

Dem Ersuchen des Landtags , die Stelle des Landes-
kassirers in Birkcnfeld bei eintretender Vakanz nicht mehr
zu besetzen und die Funktionen dieses Beamten dem Amts-
cinnehmer in Birkenfeld zu übertragen , wird nicht entspro¬
chen werden können.

8 - 25.

In Bezug auf das vom Landtage zu Z. 29 des Vor¬
anschlages der Ansgaben der Landeskasse des Fürstenthnms
Birkenfeld gestellte Ersuchen , bei eintrctendcn Vakanzen die
Zahl der höheren Forstbeamten im Fürstenthnm Birkenfeld
auf zwei herabzumindern , wird bemerkt , daß in Aussicht
genommen ist , die für das Fürstenthum bestehende Revier¬
försterstelle bei eintretcnder Vakanz mit einem Förster zu



besetzen; eine weitere Einschränkung der Zahl der Stellen
des Forstverwaltungsdienstes aber nach vorgenommenen ein¬
gehenden Ermittelnngen im dienstlichen Interesse nicht aus¬
führbar erscheint.

8- 26.
Hinsichtlich des vom Landtage zu Z. 36 der Ausgaben

des Voranschlags der Landeskasse des Fürstenthums Birken-
seld gestellten Ersuchens, die Stelle des Kataster- und Ver¬
messungs-Beamten in Birkenfeld bei nächster Vakanz nicht
mehr zu besetzen, wird bemerkt, daß die Staatsregierung
nach vorgenommener Prüfung der Verhältnisse im Interesse
der ordnungsmäßigen Erledigung der Geschäfte Bedenken
tragen muß, diesem Ersuchen zu entsprechen.

8- 27.
Auf das vom Landtage gestellte Ersuchen, den Wün¬

schen des Züchterverbandes des nördlichen Zuchtgebietes in
Betreff der Drucklegung des Stutbnchs dieses Zuchtgebietes
dahin entgegenznkommen, daß der Anschluß des Stutbuches
an die frühere Registrirung auch äußerlich ersichtlich gemacht
werde, wird bemerkt, daß die Hervorhebung des Anschlusses
des neuen Stutbuches an die früheren Registrirnngen (Ol¬
denburger Gestütbuch, staatliches Stammregister) in der Ab¬
sicht der Staatsregicrung liegt, und daß in Aussicht genom¬
men ist, hiernach dem Ersuchen zu entsprechen.

In Betreff des vom Landtage aus Anlaß einer Petition
der Obmänner des Züchterverbandes des nördlichen Zncht-
gebietes gestellten Ersuchens, den Zusammentritt einer Kon¬
ferenz znm Zwecke der Revision des Pferdeznchtgesetzes in
die Wege zu leiten, wird lediglich auf die Seitens der Staats¬
regierung in der betreffenden Sitzung des Landtags dieser-
halb abgegebene Erklärung verwiesen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Rastedt , den 24. Mai
1500.

(O. 8 .) Peter»

I ansen. Flor. Heumann.
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